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A3 befindet sich in der Begründung eine Flurstücksangabe. Es wird um Ergänzung 
gebeten. 
 
 

Artenschutz: 
(Bearbeiter: Herr Labes, Tel: 03871 722-6833, E-Mail: stefan.labes@kreis-lup.de) 
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht werden keine Hinweise oder Anmerkungen gegeben. 
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Staatliches Amt
ftir Landwirtschaft und Umwelt

Westmecklenburg

StALU Westmecklenburg
Bleicherufer 13,19053 Schwerin

S.I.G. - Dr.-lng. Steffen GmbH
Frau List
Am Campus 1-11, Haus 4
18182 Bentwisch

Telefon: 0385,588 66011
Telefax: 0385 / 588 66570
E-Mail: Andrea.Geske@staluwm.mv-

regierung.de
Bearbeitet von: Andrea Geske

AZ: StUU WM-373-24-5122-76125
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Schwerin........ Januar2025

B-PIan Nr. 7 ,,PhotovoItaikpark Redlin" der Gemeinde Siggelkow

Ihr Schreiben vom 17. Dezember 2024

Nach Prufung der mir ubersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Trager
offentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

1. LandwirtschafVEU-ForderangeIegenheiten

Die vorliegenden Unterlagen wurden erneut aus landwirtschaftlicher Sicht gepruft.
Landwirtschaftliche Belange sind betroffen.

Die Gesellschaft fur regionale Teilhabe und Klimaschutz mbH Schwerin mochte auf den
Flachen der Ackerfeldblocke DEMVLI085CC30108, -085CC30014, -085CC30014,
085CC30110 und DEMVLI085CC30001 eine Photovoltaik-Freiflachenanlage (PV-FFA)
errichten. Der B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Siggelkow umfasst eine Gesamtflache von nun mehr
nur noch 96 ha. Die Bodenpunkte sollen durchschnittlich 14,6 betragen.

Aus Sicht der Raumordnung des Landes verstoBen PV-FFA auf Ackerflachen grundsatziich
gegen die Ziele bzw. Grundsatze der Raumordnung. Entsprechend dem Landesraument-
wicklungsprogramm M-V 2016 sollen PV-FFA nur auf Konversionsflachen, versiegelten
Flachen, Deponieabschnitten oder endgultig stillgelegte Deponien oder aber aufAckerland in
einem 110m breiten Streifen beiderseits von Autobahnen und Schienenwegen zulassig sein.
Das Ackerland soil weniger als 20 Bodenpunkte haben.

Auf ca. 5000 ha landwirtschaftlichen Nutzflachen, die nicht den Grundsatzen des gultigen
Raumentwicklungsprogrammes entsprechen, soil die Zulassigkeit der Errichtung und der
Betrieb von PV-FFA uber Zielabweichungsverfahren gepruft werden. Es wurde am 24.06.2022
ein Zielabweichungsverfahren fur die Errichtung dieses Solarparks beantragt und am
13.08.2024 genehmigt.

Hausanschrift:
Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
Bleicherufer 13
19053Schwerin

Telefon: 0385 / 588 66000
Telefax: 0385 / 588 66570
E-Mail: poststelle@staluwm.mv-regierung.de

All.qemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem StALU Westmecklenburg ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten personlichen Daten verbunden
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stalu-mv.de/Service/Datenschutz/.



Boden ist der wichtigste Produktionsfaktor der Landwirtschaft. Durch den Entzug von Flache
fur die Errichtung und den Betrieb der PV-FFA kommt es zurVerknappung von Anbauflachen.
Die Verknappung von landwirtschaftlichen Nutzflachen hat Einfluss auf das Pachtpreisniveau
und damit aufden wirtschaftlichen Erfolg der ortsansassigen Landwirtschaftsbetriebe. Weitere
Bedenken und Anregungen werden nicht geauBert.

2. Integrierte landliche Entwicklung

Als zustandige Behorde zur Durchfuhrung von Veri:ahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhaltnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur
Neuregelung der Eigentumsverhaltnisse befindet. Bedenken und Anregungen werden deshalb
nicht geauBert.

3. Naturschutz, Wasser und Boden

3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausfuhrungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehorden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prufen.

3.2 Wasser

Gewasser erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftlicheAnlagen in meinerZustandigkeitwerden nicht
beruhrt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken
bestehen.

3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster fur das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
StraISe 12, 18273 Gustrow, anhand der Erfassung durch die Landrate der Landkreise und
Oberburgermeister/Burgermeister der kreisfreien Stadte gefuhrt. Entsprechende Auskunfte
aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich.

Werden in Bewertung dieser Auskunfte oder daruber hinaus durch Sie schadliche
Bodenveranderungen, Altlasten oder altlastverdachtige Flachen im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehorden der Landkreise und kreisfreien Stadte hieruber Mitteilung zu machen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Genehmigungsbedurftige Anlagen nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG)

Im Planungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung sind nachfolgende
Anlagen bekannt, die nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG) genehmigt oder
angezeigt wurden und sich in Betrieb befinden:



ETRS89UTM Zone 33

Anlage

Windkraftanlagen

Rechtswert
33298609
33299635
33298723
33299177
33299591
33300069
33299018
33299486
33299942
33299491
33300292
33299947
33300115
33302079
33301602
33301925
33301998
33302535
33301784
33301410
33302082
33301964
33300917
33301476
33300696

Hochwert
5912599
5912344
5912996
5912945
5912746
5912730
5913322
5913227
5913100
5913631
5914290
5913431
5913839
5915025
5915577
5915325
5915661
5915531
5914859
5914696
5914599
5914320
5914390
5914028
5914109

Gemarkung
Suckow, Flur 5, Flurstuck 83
Suckow, Flur 1, Flurstuck 33
Suckow, Flur 5, Flurstuck 82
Suckow, Flur 5, Flurstuck 75
Suckow, Flur 1, Flurstuck 82
Suckow, Flur 1, Flurstuck 26
Suckow, Flur 5, Flurstuck 70
Suckow, Flur 5, Flurstuck 65
Suckow, Flur 5, Flurstuck 38
Suckow, Flur 5, Flurstuck 20
Suckow, Flur 6, Flurstuck 32
Suckow, Flur 5, Flurstuck 31
Suckow, Flur 6, Flurstuck 44
Redlin, Flur 5, Flurstuck13
Redlin, Flur 5, Flurstuck 90/1
Redlin, Flur 5, Flurstuck 90/2
Redlin, Flur 5, Flurstuck 5
Redlin, Flur5, Flurstuck 9,11
Redlin, Flur 5, Flurstuck 87
Redlin, Flur 5, Flurstuck 9/1
Redlin, Flur 5, Flurstuck 84
Redlin, Flur 5, Flurstuck 84
Redlin, Flur 5, Flurstuck 71
Redlin, Flur5, Flurstucke 15, 17
Redlin, Flur5, Flurstuck71

Diese Anlagen genie&en Bestandschutz.

Im Genehmigungsverfahren befindet sich nachfolgende Anlage:

ETRS89UTM Zone 33

Anlage
Windkraftanlage

Rechtswert
33298945

Hochwert
5912426

Gemarkung
Suckow, Flur 5, Flurstuck 84/1

Durch die Windkraftanlagen ist ein Schattenwurf zu erwarten, somit ist eine uneingeschrankte
Sonneneinstrahlung aufden geplanten Solarpark nicht gegeben.

Zusatzlich konnen Windkraftanlagen eine Gefahrdung durch Eisabwurf/-abfall,
Rotorblattbruch, Brand und Turmversagen bei Unterschreitung von empfohlenen Abstanden
(in der Regel ein Abstand von 1,5 * Gesamthohe der WKA) zu schutzenswerten Objekten
verursachen.

Im Auftrag

Anne Schwanke



Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt

Westmecklenburg

SbM-U Westmecklenburg
Bleicherufer 13,19053 Schwerin

S.l.G. - Dr. Ing. Steffen GmbH
Frau Stark
Am Campus 1-11, Haus 4
18182Bentwisch

Telefon: 0385 / 588 66011
Telefax: 0385 / 588 66570
E-Mail: Andrea.Geske@staluwm.mv-

regierung.de
Bearbeitet von: Andrea Geske

AZ: StALU WM-347-25-5122-76125
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Schwerin, '.11. Oktober 2025

B-Plan Nr. 7 „Photovoltaikpark Redlin" der Gemeinde Siggelkow - erneute und
beschränkte Beteiligung

Ihr Schreiben vom 08. Oktober 2025

Nach Prüfung der mir übersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Träger
öffentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung:

1. LandwirtschafÜEU-Förderangelegenheiten

Die vorliegenden Unterlagen wurden erneut aus landwirtschaftlicher Sicht geprüft.
Landwirtschaftliche Belange sind betroffen. Die wpd Solarpark Redlin GmbH & Co.KG möchte
mit der Gesellschaft für regionale Teilhabe und Klimaschutz mbH Schwerin auf den Flächen
der Ackerfeldblöcke DEMVLI085CC30108, DEMVLI085CC30014, DEMVLI085CC30014,
DEMVLI085CC30110 und DEMVLI085CC30001 eine Photovoltaik-Freiflächenanlage
(PV-FFA) errichten.

Der B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Siggelkow umfasst eine Gesamtfläche von nun mehr nur noch
96,1 ha. Die Bodenpunkte sollen durchschnittlich 14,6 betragen.

Aus Sicht der Raumordnung des Landes verstoßen PV-FFA auf Ackerflächen grundsätzlich
gegen die Ziele bzw. Grundsätze der Raumordnung. Entsprechend dem Landesraum-
entwicklungsprogramm M-V 2016 sollen PV-FFA nur auf Konversionsflächen, versiegelten
Flächen, Deponieabschnitten oder endgültig stillgelegte Deponien oder aber auf Ackerland in
einem 110m breiten Streifen beiderseits von Autobahnen und Schienenwegen zulässig sein.
Das Ackerland soll weniger als 20 Bodenpunkte haben.

Auf ca. 5000 ha landwirtschaftlichen Nutzflächen, die nicht den Grundsätzen des gültigen
Raumentwicklungsprogrammes entsprechen, soll die Zulässigkeit der Errichtung und der
Betrieb von PV-FFA über Zielabweichungsverfahren geprüft werden. Es wurde am 24.06.2022
ein Zielabweichungsverfahren für die Errichtung dieses Solarparks beantragt und am
13.08.2024 genehmigt.

Hausanschrift:
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
Bleicherufer13
19053 Schwerin

Telefon: 0385 / 588 66000
Telefax: 0385 / 588 66570
E-Mail: poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der Kontakt mit dem StALU Westmecklenburg Ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO I.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stalu-mv.de/Servlce/Datenschutz/.



Boden ist der wichtigste Produktionsfaktor der Landwirtschaft. Durch den Entzug von Fläche
für die Errichtung und den Betrieb der PV-FFA kommt es zur Verknappung von Anbauflächen.
Die Verknappung von landwirtschaftlichen Nutzflächen hat Einfluss auf das Pachtpreisniveau
und damit auf den wirtschaftlichen Erfolg der ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebe. Weitere
Bedenken und Anregungen werden nicht geäußert.

2. Integrierte ländliche Entwicklung

Als zuständige Behörde zur Durchführung von Verfahren zur Neuregelung der
Eigentumsverhältnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und
des Flurbereinigungsgesetzes teile ich mit, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren zur
Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. Bedenken und Anregungen werden deshalb
nicht geäußert.

3. Naturschutz, Wasser und Boden

3.1 Naturschutz

Von dem Vorhaben sind meine Belange nach §§ 5 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2
Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) nicht betroffen. Die Belange anderer
Naturschutzbehörden nach §§ 2, 3, 4, 6 und 7 NatSchAG M-V sind zu prüfen.

3.2 Wasser

Gewässer erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zuständigkeit werden nicht
berührt, so dass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken
bestehen.

3.3 Boden

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger
Straße 12, 18273 Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und
Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. Entsprechende Auskünfte
aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich.

Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus durch Sie schädliche
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern
(Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Ich verweise auf meine Stellungnahme vom 21.01.2025. Weitere Ergänzungen sind nicht
erforderlich.

Im Auftrag

:..l/

Anne Sefiwanke

^
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Betrifft:  formelle Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
Hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim zum Bebauungsplan Nr. 7 
"Photovoltaikpark Redlin" der Gemeinde Siggelkow, Amt Eldenburg-Lübz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die eingereichten Unterlagen zur o.g. Planung der Gemeinde Siggelkow wurden durch die Fachdienste des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim geprüft.  
 
Im Ergebnis der Prüfung äußert der Landkreis Ludwigslust-Parchim nachfolgende Anregungen: 
 
 
FD 33 �± Bürgerservice / Straßenverkehr 
 
Aus Sicht der Unteren Straßenverkehrsbehörde wird zu dem genannten Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 

1. Verkehrsregelnde Maßnahmen 
Neue Anbindungen an öffentliche Verkehrsflächen sind zusätzlich mit den entsprechenden Bau-
lastträgern abzustimmen. Die Zuwegungen sind wie Grundstückszufahrten und nicht wie Einmün-
dungen herzustellen. Andernfalls sind verkehrsrechtliche Maßnahmen vor Inbetriebnahme mit mir 
abzustimmen. Die vorhandenen Sicherheitsräume neben öffentlichen Verkehrsflächen sind zu be-
achten und freizuhalten. 

 
Sollen bestehende Wegebeziehungen (auch Wanderwege u. ä.) ab Baubeginn aufgrund bautech-
nischer bzw. sicherheitsrelevanter Belange der Öffentlichkeit entzogen werden, ist im Vorfeld das 
Einziehungsverfahren zu prüfen/ durchzuführen. Etwaige Beschilderungen sind mit der Straßen-
verkehrsbehörde abzustimmen.  

 
Bei der Wahl der Standorte und Ausrichtung der Photovoltaikmodule ist auf die Blendwirkung in 
Bezug auf Verkehrswege zu achten. Die Blendung darf sich nicht auf den fließenden Verkehr aus-
wirken. 
 
 
 

__ 

http://www.kreis-lup.de/
mailto:Rechnung@kreis-lup.de
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2. Sicherung von Arbeitsstellen 
Das Vorhaben könnte eine Arbeitsstellensicherung im Sinne der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
erforderlich machen. Demnach sind auf oder neben öffentlichen Verkehrsflächen verkehrslen-
kende und verkehrsraumeinschränkende Maßnahmen (u. a. auch Baustellenausfahrten) nach § 
45 Absatz 6 StVO rechtzeitig vor Baubeginn durch den bauausführenden Betrieb bei der zuständi-
gen Behörde unter zusätzlicher Vorlage eines Verkehrszeichenplans/ Baustellenkonzeptes (nicht 
der reine Lage- oder Leitungsplan) zu beantragen.  

 
Werden die erforderlichen Anträge nicht rechtzeitig (allg. Einschränkungen mindestens 14 Tage 
vorher; Vollsperrungen mindestens 4 Wochen vorher) gestellt, ist eine rechtzeitige und abschlie-
ßende Bearbeitung nicht möglich. Bei unzureichender/unvollständiger Antragstellung kann ein ter-
mingerechtes Genehmigungsverfahren ebenfalls nicht in Aussicht gestellt werden. Soweit zutref-
fend sind Sondernutzungserlaubnisse bzw. Zustimmungen der Träger der Straßenbaulast mit ein-
zureichen. 

 
Maßgebend für die Verkehrssicherung sind die StVO, die Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Si-
cherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) und die zusätzlichen Technischen Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97), sie soll-
ten Vertragsbestandteil sein/ werden. Zudem sollte der Auftraggeber die Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten ASR A.2 berücksichtigen. 

 
Herr Schreiber, Tel.: -3315 
 
 
FD 38 �± Brand- und Katastrophenschutz 
 
Seitens des FD Brand- und Katastrophenschutz gibt es zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Zusätzlich zu den Aussagen des Punktes 5.3 Brandschutz der Begründung des Bebauungsplanes: 
 

1. Bei Einzäunung der Anlage mit einer Toranlage ist die Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr über 
eine Feuerwehrschließung sicherzustellen. Hierzu hat eine Abstimmung mit dem Fachdienst 38 �± 
Brand- und Katastrophenschutz �± vorbeugender Brandschutz zu erfolgen. 

 
2. Die Gewährleistung und Sicherung der Löschwasserversorgung gemäß der LBauO M-V, dem 

BrSchG M-V und dem Arbeitsblatt W 405 der DVGW von mindestens 800 l/min (48 m³/h) über 2 
Stunden ist textlich wie auch graphisch vor Rechtskraft des B-Planes in der Begründung nachzu-
weisen. 
 

3. Für die Löschwasserentnahmestellen ist zu sichern, dass sie mit Löschfahrzeugen ungehindert 
angefahren werden können und dort zur Wasserentnahme Aufstellung genommen werden kann. 
 

4. Zur schnelleren Auffindung der Löschwasserentnahmestellen ist deren Lage durch entsprechende, 
gut sichtbare Hinweisschilder unmissverständlich zu kennzeichnen. 

 
5. Im Vorfeld der Errichtung der PV-Flächen ist rechtzeitig ein Modulbelegungsplan den Sachbear-

beitern FD 38 Brand- und Katastrophenschutz �± vorbeugender Brandschutz zur Abstimmung vor-
zulegen. (Ziel: einvernehmliches Herstellen von möglichen Angriffswegen für Löschmaßnahmen) 

 
Begründung Löschwasserforderung: 
Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um eine bauliche Anlage nach §2 LBauO M-V. Wirk-
same Löscharbeiten an baulichen Anlagen und der umliegende Gebietsschutz müssen für die Feuerwehr 
ermöglicht werden (§14 LBauO M-V). 
 
Vorsorglich wird hier auf die Pflicht der Gemeinde, die Löschwasserversorgung sicherzustellen, gemäß § 
2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für 
Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Dezember 2015, hingewiesen. 
 
Herr Erdmann, Tel.: -3817 
 
 
FD 53 �± Gesundheit 
 
Der Träger öffentlicher Belange hat keine Bedenken. 
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Frau Barden, Tel.: -5373 
 
 
FD 60 �± Regionalmanagement und Kreisentwicklung 
 
Seitens des Fachdienstes Regionalmanagement und Kreisentwicklung bestehen keine Bedenken hinsicht-
lich des Vorhabens. 
 
Herr Müller, Tel.: -6005 
 
 
FD 62 �± Vermessung und Geoinformation 
 
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Einwände. 
 
Hinweise:    

1. Auf dem Plan ist der Flurwechsel nicht ersichtlich. Sollte zur Orientierung dargestellt werden. 
 

2. SO2.1+SO2.2+So2.3 
Südlich an die Flurstücke 10 + 11 grenzt das Flurstück 33. Die Flurstücksnummer sollte an geeigneter 
Stelle und lesbar dargestellt werden. 

 
3. SO3.1+SO3.2 
Westlich an das Flurstück 13 grenzt das Flurstück 87 nicht das Flurstück 88. Die Flurstücksnummer 87 
steht an falscher Stelle auf dem Plan. Das Flurstück 88 ist innerhalb des Flurstücks 87. 

 
Frau Ehrich, Tel.: -6261 
 
 
FD 63 �± Bauordnung 
 
Denkmalschutz 
 
Grundlage der Stellungnahme ist das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V). 
 
Dem B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Siggelkow kann aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim zugestimmt werden.  
 
Im Sinne des Umgebungsschutzes und unter Anbetracht möglicher betroffener Denkmale wird zur Beteili-
gung und Stellungnahme der evangelisch-lutherischen Kirche, gemäß der Vereinbarung zwischen dem 
Land Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der 
Pommerschen Evangelischen Kirche vom 03. Mai 1996, und der zuständigen unteren Denkmalschutzbe-
hörde des Bundeslandes Brandenburg geraten. 
 
Frau Vollmer, Tel.: -6322 
 
 
Bauplanung / Bauordnung 
 
Aus bauplanungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Frau Ohde, Tel.: -6305 
 
 
Bauleitplanung 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung bestehen keine Anregungen und Bedenken zum Vorhaben. 
 
Frau Struzyna, Tel.: -6307 
Frau Haase, Tel.: -6313 
 
 
FD 66 �± Straßen- und Tiefbau 
 
Straßenaufsicht 
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt über die Landesstraße L09 sowie öffentliche Wege der Gemeinde Sig-
gelkow/Redlin. 
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Unsererseits bestehen keine Einwände oder Bedenken. 
 
Frau Hett, Tel.: -6615 
 
 
FD 68 �± Umwelt 
 
Naturschutz 
 
Eine Stellungnahme liegt noch nicht vor, eine nachträgliche Abgabe wurde bis zum 12.0 2.2025 zu-
gesichert. 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
 Gewässer I. 

und II. Ord-
nung 

Abwasser Grundwas-
serschutz  
 

Boden-
schutz 

Anlagen 
wgf. Stoffe 

Hoch-
wasser-
schutz 

Gewässer-
ausbau 

Keine Einwände 19.12.2024 
Krüger 

19.12.2024 
Krüger 

 
    

Bedingun-
gen/Aufl./ Hinw. 
laut Anlage 

  29.01.2025 
Neuwirth 

29.01.2025 
Neuwirth 

   

Ablehnung lt. 
Anlage 

       

Nachforderung 
lt. Anlage 

       

 
Grundwasser / Bodenschutz: 
Bezüglich des Bodenschutzes sowie der Altlasten bestehen zum Vorhaben keine generellen Bedenken 
oder Einwände. 
Das Vorhaben liegt in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Moosterniederung. Die Vorgaben 
der TWSG-Verordnung sind einzuhalten. 
 
Auflagen: 

1. Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch Arbeits-
verfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei auftretenden 
Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Was-
serbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim (uWb) ist unverzüglich über die Havarie und die 
eingeleiteten Maßnahmen zu informieren. 

2. Schädigungen des Bodens und seiner Funktion nach BBodSchG sind planerisch zu vermeiden und 
im Zuge der Errichtung, Betrieb und Rückbau der PV-Anlage zu minimieren. Ein baubegleitendes 
Bodenschutz-Konzept ist der Behörde auf Nachfrage vorzulegen (entsprechend DIN 19639:2019-
09). 

3. Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind unverzüglich 
die Arbeiten einzustellen und die uWb zu informieren. Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie 
z.B. unnatürliche Verfärbungen, Gerüche oder Müllablagerungen auf, ist der Fachdienst Umwelt 
des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustim-
men. 

4. Beim Einbau mineralischer Abfälle (z.B. Bodenmaterial, Recyclingmaterial) in technischen Bau-
werken (z.B. Wege, Baustraßen, Parkplätze) ist nachweislich geeignetes Material gemäß Er-
satzbaustoffverordnung zu verwenden. Der schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. Die 
Verwertung von Bodenaushub oder Fremdboden beim Ein- oder Aufbringen in die durchwurzelbare 
Bodenschicht hat unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorschriften (insbes. § 1 Landesbo-
denschutzgesetz - LBodSchG M-V, §§ 4 und 7 Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG, Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung - BBodSchV, DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731) zu erfol-
gen. Die TWSG-Verordnung ist hier zwecks zulässiger Materialien vorranig zu beachten. 

5. Versiegelte und Überdachte Bodenfläche ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
6. Die Verwendung verzinkter Anlagenteile ist untersagt. Ausnahmen müssen gesondert beantragt 

warden.  
 

7. Nach Ende der Laufzeit ist die Anlage vollständig abzubauen und der ursprüngliche Zustand des 
Bodens wiederherzustellen. Bodenversiegelungen, Fundamente, Kabeltrassen und andere in den 
Boden eingebrachte Stoffe müssen vollständig zurückgebaut warden. 

8. Die Reinigung der Module und andere Anlagenteile darf ausschließlich mit vollständig biologisch  
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abbaubaren Reinigungsmitteln durchgeführt warden. Die Reinigungsintervalle sind so groß wie 
möglich zu wählen. 

9. Der Einsatz und das Ausbringen von Herbiziden, Fungiziden und Dünger ist untersagt. 
10. Beschädigte Module sind schnellstmöglich von der Anlagenfläche zu entfernen um Auslaugen zu 

verhindern. 
 

Hinweise: 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind uns Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im vom Vorha-
ben betroffenen Gebiet nicht bekannt. 
 
Begründung 
Die Auflagen entsprechen dem Vorsorgegrundsatz zum Gewässer- und Bodenschutz und sind verhältnis-
mäßig. Sie beruhen auf § 107 Abs. 1 Landeswassergesetz M-V, §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 100 Abs. 1, 101 
Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 1, 2, 13, 14 Landesbodenschutzgesetz M-V und §§ 1, 4 Abs. 5, 7 Bun-
des-Bodenschutzgesetz. 
 
Herr Neuwirth, Tel.: -6819 
 
 
Immissionsschutz und Abfall 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes  wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt Stellung genom-
men: 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 7 "Photovoltaikpark Redlin" der Gemeinde Siggelkow 
umfasst in der Flur 5, Gemarkung Redlin, mehrere Flurstücke und in der Flur 6, Gemarkung Redlin, 
mehrere Flurstücke. Mit dem Planvorhaben werden drei Sonstige Sondergebiete mit insgesamt 
�I�•�Q�I���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�V�I�O�l�F�K�H�Q���G�H�U���=�Z�H�F�N�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���Ä�6�R�O�D�U�H���6�W�U�D�K�O�X�Q�J�V�H�Q�H�U�J�L�H�³���D�X�V�J�H�Z�L�H�V�H�Q���� 
Das Sondergebiet SO1 umfasst in der Flur 5, Gemarkung Redlin, die Flurstücke 2, 3, 4 ,5 ,6, 7/1, 
8/1, 90/1 und 92/1 ganz und teilweise die Flurstücke 96 und 97 sowie in der Flur 6, Gemarkung 
Redlin, das Flurstück 2/1. 
Das Sondergebiet SO2 umfasst in der Flur 6, Gemarkung Redlin, die Flurstücke 0, 11 und 68 ganz 
und teilweise das Flurstück 4/1. 
Das Sondergebiet SO3 umfasst in der Flur 5, Gemarkung Redlin, die Flurstücke 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 und 47 ganz und teilweise das Flurstück 46. 

 
2. Nördlich in ca. 260 m Entfernung zu dem Sondergebiet SO1 befindet sich die nächstgelegene 

fremdgenutzte Wohnbebauung (Meyenburger Str. 2), diese ist als ist als Außenbereich ausgewie-
sen. Der Schutzanspruch für Außenbereiche wird in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) unter Ziffer 6.1 vom 26. August 1998 nicht berücksichtigt. Gemäß der TA Lärm 
nach Ziffer 6.6 sind Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, nach Num-
mer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Der Schutzanspruch des Außenberei-
ches ist anhand der umgebenen Wohnbebauung und Landwirtschaft mit dem Schutzanspruch ei-
nes Mischgebietes gleichzusetzen. Gemäß der TA Lärm sind die nach Ziffer 6.1 d) vom 26. August 
1998 genannten Immissionsrichtwert (außerhalb von Gebäuden) von  

  -  tags  (06.00 �± 22.00 Uhr) - 60 dB (A) 
  -  nachts  (22.00 �± 06.00 Uhr) - 45 dB (A) 

 in einem Gebiet mit dem Schutzanspruch eines Mischgebietes maßgebend und dürfen nicht 
 überschritten werden. 
 Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage umnicht mehr als 
 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 
3. Südlich in ca. 370 m Entfernung zu dem Sondergebiet SO2 befindet sich die nächstgelegene 

fremdgenutzte Wohnbebauung (Neu Redlin 155 in 16945 Marienfließ). Diese befindet sich im Amt 
Meyenburg des Bundeslandes Brandenburg und ist durch die dort zuständige Immissionsbehörde 
zu beurteilen. 

 
4. �)�•�U���G�L�H���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�V�I�O�l�F�K�H�Q���P�L�W���G�H�U���=�Z�H�F�N�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���Ä�(�Q�H�U�J�L�H�J�H�Z�L�Q�Q�X�Q�J���D�X�I���G�H�U���%�D�V�L�V���V�R�O�D�U�H�U��

�6�W�U�D�K�O�X�Q�J�V�H�Q�H�U�J�L�H�³���L�V�W���H�L�Q�H���%�O�H�Q�G�Z�L�U�N�X�Q�J���G�H�U���H�L�Q�J�H�V�H�W�]�W�H�Q���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N-Module für die Umgebung 
auszuschließen.  
 

Für die Beurteilung von Blendungen auf Verkehrsflächen ist der jeweilige Straßenbaulastträger zu 
beteiligen. 
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5. Es sind Photovoltaik-Module mit einer Beschichtung bzw. Oberfläche zu verwenden, die Reflexio-
nen reduziert. 

 
6. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen, wie Transforma-

torstationen, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchster betrieblicher Anlagenauslas-
tung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, die in der Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV im 
Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht überschreiten. 

 
7. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Gleichstromanlagen so zu errichten und zu 

betreiben, dass in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum dauerhaften oder vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung der in An-
hang 1a genannte Grenzwert der magnetischen Flussdichte nicht überschritten wird, sowie Wir-
kungen wie Funkenentladungen auch zwischen Personen und leitfähigen Objekten, die zu erheb-
lichen Belästigungen oder Schäden führen können, vermieden werden. 

 
8. Der Betreiber hat die maßgeblichen Daten, sowie einen Lageplan vorzuhalten und dem FD Immis-

sionsschutz/Abfall des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Bereich Immissionsschutz auf Verlan-
gen unverzüglich vorzulegen. 

 
9. Die Anzeige einer Niederfrequenzanlage mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt und mehr oder 

einer Gleichstromanlage ist gemäß § 7 Abs. 2 der 26. BImSchV dem FD Immissionsschutz/Abfall 
des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Bereich Immissionsschutz, mindestens zwei Wochen vor 
Inbetriebnahme vorzulegen. 

 
 
Allgemeine Hinweise 
 

1. Durch das Blendgutachten (Solarpark Redlin) vom 14. Juni 2024, erstellt durch die SolPEG GmbH, 
Normannenweg 17-21, 20537 Hamburg, wurde der Nachweis erbracht, dass bei der Nutzung der 
PV Anlage kein Konflikt zu den umliegenden Wohnbebauungen entsteht und mit keiner Beeinträch-
tigung zu rechnen ist. 

 
2. Gemäß § 22 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betrei-

ben, dass 
- schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind, 
- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-

destmaß beschränkt werden und  
- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden kön-

nen. 
 

3. Gemäß § 23 BImSchG sind die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen zu gewährleisten. 

 
4. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anordnung der 

Behörde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) mit Abwehrmaßnahmen 
zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde terminlich umzusetzen. 

 
5. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschimmissionen �± AVV Baulärm) 
vom 19. August 1970 einzuhalten. 

 
6. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Anforderungen der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder �± 26. 
BImSchV (26. BImSchVVwV) vom 26. Februar 2016 einzuhalten. 
 

7. Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 BImSchG) dar. Sonnenlicht wird von der glatten Oberfläche der Module 
nicht nur absorbiert, sondern auch zu einem Teil reflektiert. Dadurch können in der Nachbarschaft 
zum Teil Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte auftreten und mit >105 cd/m² eine Absolutblendung  
bei den Betroffenen auslösen. Die Absolutblendung in ihrer Auswirkung auf die Nachbarschaft 
kann wie der periodische Schattenwurf von Windenergieanlagen betrachtet werden. In Anlehnung 
an [Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen  
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(WEA-Schattenwurf-Hinweise), verabschiedet auf der 103. Sitzung, Mai 2002] kann eine erhebli-
che Belästigung im Sinne des BImSchG durch die maximal mögliche astronomische Blenddauer 
unter Berücksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen vorliegen, wenn diese mindestens 
30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt.  

 
Frau Konow, Tel.: -6704 
 
 
Abfallwirtschaft 
 
Der Träger öffentlicher Belange hat keine Bedenken. 
 
Herr Flemming, Tel.: -7016 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
Haase 
Sachbearbeiterin Bauleitplanung 



Postanschrift:  Hausanschrift:   
LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 
Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 
   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 
19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 
   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 

�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���1�U���������Ä�3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�S�D�U�N���5�H�G�O�L�Q�³���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���6�L�J�J�H�O�N�R�Z 
Ihre Anfrage vom 17.12.2024; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt . 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
S.I.G. �± Dr.-Ing. Steffen GmbH 
Am Campus 1-11, Haus 4 
18182 Bentwisch 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-8677-2024 

Schwerin, 6. Januar 2025 
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Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de �I�L�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �X�Q�W�H�U�� �Ä�0�X�Q�L�W�L�R�Q�V�E�H�U�J�X�Q�J�V�G�L�H�Q�V�W�³��das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 
 
 

http://www.brand-kats-mv.de/


Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern

DerVorstand

Forstamt Karbow • LindenstraBe 1 • 19386 Gehlsbach OT Karbow

S.I.G. - DR.-ING. STEFFEN GmbH
Am Campus 1-11, Haus 4

18182Bentwisch

Forstamt Karbow

Bearbeitet von: Herr Nissler

Telefon:
Fax:
E-Mail:
mv.de

038733 228-0
03994 235-429
Benjamin.Nissler@lfoa-

Aktenzeichen: 7444.382-2024-001
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Karbow, 17.Januar2025

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7 ,,Photovoltaikpark Redlin" der
Gemeinde Siggelkow

Bezug: Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange gem. § 4
Abs. 1 BauGB

hier. Stellungnahme der Unteren Forstbehorde - Ihr Schreiben vom 17.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt M-V nehme ich nach Prufung der o. g.
Unterlagen fur den Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Karbow fur den
Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes1 und entsprechend § 20 des Waldgesetzes2
fur das Land Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 35 LWaldG M-V nach
Prufung des Sachverhaltes wie folgt Stellung:

Die Forstbehorde stimmt dem o.fl. Bayvorhaben unter Einhaltung der unten
aufaefiihrten Auflaaen zu.

Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BQBI. I S.1037),) zuletzt geandert durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August

2021 (BGBI. I S. 3436)
Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011,S.870), Zuletztgeandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794)

Vorstand: Manfred Baum

Landesforstanstalt

Mecklenburg-Vorpommern
Fritz - Reuter - Platz 9

17139Malchin

Telefon: 03994235-0

Telefax: 03994235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de

Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank

BIG: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



Begrundung:
Die Gemeinde Ruhner Berge beabsichtigt, im Gemeindegebiet fur ein neues B-
Plangebiet Nr. 7 auf einer Flache von ca. 42 ha die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fur die Realisierung und den Betrieb eines Solarparks zu schaffen.

GemaB § 20 in Verbindung mit §§ 35 und 10 LWaldG M-V ergibt sich somit eine
Zustandigkeit der Landesforst M-V - Anstalt des offentlichen Rechts als zustandige
Forstbehorde.
Das oben genannte Vorhaben betrifft folgende Bereiche:

Gemeinde: Siggelkow
Gemarkung: Redlin

S01 (1.1 und1.2):
Flur: 5
Flurstucke: 2, 3, 4 ,5 ,6, 7/1, 8/1, 90/1, 92/1,
96tlw.,97tlw.

Gemarkung: Redlin
Flur: 6
Flurstuck: 2/1
Gemarkung: Redlin

502(2.1, 2.2 und 2.3):
Flur: 6
Flurstucke: 4/1 tlw., 10, 11,68
Gemarkung: Redlin

803 (3.1 und 3.2):
Flur: 5
Flurstucke: 19, 20, 21, 22, 23, 24,25,26, 27, 28,

30,31,32,33, 34,35, 36, 37, 38, 46

tlw., 47

Gemarkung: Redlin

Somit ist das Forstamt Karbow zustandiger Vertreter der Landesforstanstalt.

Entsprechend dergultigen Definition des Landeswaldgesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern § 2 zahlen alle mit Waldgeholzen bestockten Flachen ab einer GroBe von
0,20 ha und einer mittleren Breite von 25 m (Durchfuhrungsbestimmungen zu §2 LwaldG
M-V vom 3.7.2017) als Wald im Sinne des Gesetzes.

Zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und Waldbrand ist bei der Emchtung
baulicherAnlagen ein Abstand van 30 m zum Wald einzuhalten (§ 20 (1) LWaldG M-V).
Dabei bemisst sich derAbstand im Falle der Emchtung einer baulichen Anlage von der
Traufkante des Waldes (lotrechte Projektion des BaumkronenauRenrandes) bis zum
AuR>enrand der baulichen Anlage.
Das Vorhaben wurde gepruft. Es ist festzustellen, dass sich an mehreren Stellen Wald
laut gultiger Definition des Landeswaldgesetztes M-V in einem Abstand van 30 m zur
Baugrenze derSondergebiete 1 (SO-PV 1) befindet.
Auch bei Einfriedungen ist dergesetzlich festgelegte Waldabstand von 30 m einzuhalten.

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994235-400 BIC: MARKDEF1150

Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de IBAN: DE871500 0000 00150015 30

Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058
17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883



Auflagen:

• Bei der Errichtung baulicher Anlagen ist ein Abstand van 30 m zum Wald zwingend
einzuhalten.

• Der 30 m Waldabstand zwischen Photovoltaikanlage und dem vorhandenen Wald
ist dauerhaft frei von Baum- und Strauchbewuchs zu halten und darf nicht der
Anlage van weiteren Waldflachen dienen.

• Einfriedungen mussen einen Waldabstand von 30 m haben

• Bei der Planung und Fertigstellung der Photovoltaikanlage ist abzusichern, dass
die normale Bewirtschaftung des, auch in einer Entfernung van mehr als 30
Metern, angrenzenden Waldes weiterhin moglich bleibt. Das Verlangen der
Abholzung von Waldflachen oder die Auferlegung van Wuchsbeschrankungen, urn
die Beschattung der Photovoltaikanlage zu verhindern, sind unzulassig.

Hinweise:

Aus Sicht des Forstamtes Karbow bestehen bei derWechselwirkung zwischen Wald und
Photovoltaikanlage folgende Besonderheiten:

1. Die auf Sonnenlicht angewiesene Photovoltaikanlage wird teil- und zeitweise
durch den vorhandenen Wald auch in einem Abstand van mehr als 30 m
beschattet.

2. Es wird empfohlen, aufgrund der Nahe zum Wald und zur Abwehr von Gefahren
durch Brande innerhalb des Waldabstandes einen Wundstreifen nach
Waldbrandschutzverordnung MV3 anzulegen, der regelmaBig gepflegt werden
muss. Ein Wundstreifen ist eine durch Bodenbearbeitung von jedem brennbaren
Material freizuhaltende Flache uber mindestens einen Meter Breite. Die Flachen
befinden sich in einem Waldbrandrisikogebiet der Stufe B, welches einem
mittleren Risiko entspricht.

3. Das Forstamt Karbow weist darauf hin, dass die fur den Anschluss der
Photovoltaikanlage an ein Umspannwerk erforderlichen Erdkabel, moglichst so zu
planen sind, dass keine Waldbetroffenheit vorliegt. Das Wurzelwerk der Baume
hat sich in der Regel uber viele Jahrzehnte entwickelt und dient der
Nahrstoffaufnahme sowie der Standfestigkeit der Baume. Durch die Verlegung
eines Erdkabels im Wald wurde eine Beschadigung der Wurzeln zwangslaufig
erfolgen.

Mit freundlichen GruBen
Im Auftraif/

m.{
Dorthe Bokelmann
Forstamtsleiterin

3 Verordnung zur Vorbeugung und Bekampfung von Waldbranden (Waldbrandschutzverordnung - WaldBrSchVO)

vom 09. August 2016 (GVOB1, M-V 2016,S.730,962), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2018
(GVOB1. M-V S. 271) geandert warden ist

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994235-400 BIG: MARKDEF1150
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Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern

Der Vorstand

Forstamt Karbow· Lindenstra~e 1· 19386 Gehlsbach OT Karbow Forstamt Karbow
Bearbeitet von: Herr Gregor Wachter

S.I.G. - DR.-ING. STEFFEN GmbH
Am Campus 1-11 Haus 4
18182 Bentwisch

Per Mail: info@sig-mv.de

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Karbow,

038733 228-13
03994 235-429
gregor.wachter@lfoa-mv.de

16. Oktober 2025

Aktenzeichen: 7444.382-FoA29-2025-014
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Bebauungsplan Nr. 7 ,,Photovoltaikpark Redlin" - uberarbeiteter Entwurf,
Bearbeitungsstand 22.08.2025
Bezug: Beteiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange nach S 4 BauGB

Sehr geehrte Darnen und Herren,

zu o.g. Bebauungsplan nehme ich nehme ich nach Pri..ifung der Unterlagen fur den
Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Karbow fur den Geltungsbereich des
Bundeswaldgesetzesl und entsprechend § 20 des Waldgesetzes2 fur das Land
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 35 LWaldG M-V, sowie in Verbindung mit
der Waldabstandsverordnung3 nach Pri..ifung des Sachverhaltes als Trager bffentlicher
Belange wie folgt Stellung:

Die Forstbehorde stimmt den vorliegenden Unterlagen unter Berucksichtigung der
Auflagen zu.

Begrundung
I

Die Gemeinde Siggelkow beabsichtigt si..idwestlich der Ortschaft Redlin mit einem neuen
B-Plangebiet Nr. 7 auf einer Flache von ca. 96 ha die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Realisierung und den Betrieb von
Freiflachenphotovoltaikanlagen zu schaffen.

1 Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBI. I S.1037),) zuletzt geandert durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August
2021 (BGBI. I S. 3436)

2 Waldgesetz fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870), Zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794)

3 Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald
(Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 01. Februar 2025 (GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 790-2-30, GVOBI. M-V Nr. 4 2025, S.
55)

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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Gema~ $ 20 in Verbindung mit $S 35 und 10 LWaldG M-V ergibt sich somit eine
Zustandigkeit der Landesforst M-V - Anstalt des offentlichen Rechts als zustandige
Forstbehorde. Hierbei ist, das o.g. Vorhaben in der Gemarkung Redlin, Fluren 5 und 6,
diverse Flurstucke betreffend, das Forstamt Karbow zustandiger Vertreter der
Landesforstanstalt.

Es ist festzustellen, dass sich an mehreren Stellen Wald laut gultiger Definition des
Landeswaldgesetztes M-V innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans mit der
Zweckbestimmung ,,Freiflachen-Photovoltaikanlage" befindet. An den Geltungsbereich
des B-Planes grenzen teilweise Waldflache an, aber auch im Geltungsbereich befindet
sich Wald. Zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und Waldbrand ist bei der
Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten (§ 20 (1)
LWaldG M-V). Die Waldkante ist dabei die Traufkante (au~erste Kante der Aste) der
Waldbaume. Dies wurde bereits fur samtliche Waldbestande im und am Geltungsbereich
in der Planzeichnung berucksichtigt.

Dem Vorhaben wird demnach unter folgenden Auflagen zugestimmt:

1. Zwischen der Photovoltaikanlage und dem vorhandenen Wald ist ein Streifen
anzulegen, der frei von Baum- und Strauchbewuchs zu halten ist.

2. Aufgrund der Nahe zum Wald und zur Abwehr von Gefahren durch Brande ist
innerhalb des Waldabstandes zusatzlich ein Wundstreifen nach
Waldbrandschutzverordnung MV' anzulegen, der regelma~ig gepflegt werden
muss. Ein Wundstreifen ist eine durch Bodenbearbeitung von jedem brennbaren
Material freizuhaltende Flache uber mindestens einen Meter Breite. Die Flachen
befinden sich in einem Waldbrandrisikogebiet der Stufe A, welches einem hohen
Risiko entspricht.

3. Einfriedungen mit einer Hohe von uber 2 m durfen den Waldabstand nicht
unterschreiten.

4. Bei der Planung und Fertigstellung der Photovoltaikanlage ist abzusichern, dass
die normale Bewirtschaftung des, auch in einer Entfernung von mehr als 30
Metern, angrenzenden Waldes weiterhin moglich bleibt. Das Verlangen der
Abholzung von Waldflachen oder die Auferlegung von Wuchsbeschrankungen, um
die Beschattung der Photovoltaikanlage zu verhindern, sind unzulassig.

Hinweise
II

Aus Sicht des Forstamtes Karbow bestehen bei der Wechselwirkung zwischen Wald und
Photovoltaikanlage folgende Besonderheiten:

• Die auf Sonnenlicht angewiesene Photovoltaikanlage wird teil- und zeitweise
durch den vorhandenen Wald auch in einem Abstand von mehr als 30 m
beschattet.

' Verordnung zur Vorbeugung und Bekampfung von Waldbranden (Waldbrandschutzverordnung - WaldBrSchVO) vom 09. August
2016 (GVOBI. M-V 2016, S. 730, 962), die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2018 (GVOBI. M-VS. 271) geandert worden

is-'-t ----------------------------------

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Ma/chin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
BIC: MARKDEF1150
/BAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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• Im Falle eines Brandes der Photovoltaikanlage kommt es zu einer hohen
Hitzeeinwirkung. Die Bekampfung des Feuers ist nach meinem Kenntnisstand
durch die erzeugte Hochspannung besonders gefahrlich und ist daher nicht
einfach zu loschen, sodass eine langere Zeitspanne bis zum Erloschen des
Brandes der Photovoltaikanlage nicht ausgeschlossen werden kann.

Das Forstamt Karbow weist darauf hin, dass die fur den Anschluss der
Photovoltaikanlage an ein Umspannwert erforderlichen Erdkabel, moglichst so zu planen
sind, dass keine Waldbetroffenheit vorliegt. Das Wurzelwerk der Baume hat sich in der
Regel uber viele Jahrzehnte entwickelt und dient der Nahrstoffaufnahme sowie der
Standfestigkeit der Baume. Durch die Verlegung eines Erdkabels im Wald wurde eine
Beschadigung der Wurzeln zwangslaufig erfolgen.

Mit freundlichen Gru~en
Im Auftrag

Dorthe Bokelmann
Forstamtsleiterin

Vorstand: Manfred Baum
Landesforstanstalt
Mecklenburg-Vorpommern
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
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Internet: www.wald-mv.de
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SIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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die Telekom Deutschland GmbH �• als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
�• hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Anbei die aktuellen Bestandspläne der Telekommunikationslinien der Telekom. Wir bitten Sie, die Ihnen 
überlassene Planunterlage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben.  
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Wir weisen darauf hin, dass die in unmittelbarer Nähe der geplanten Anlage verlaufende 
Telekommunikationslinie der Telekom bei eventuell auftretenden atmosphärischen Entladungen 
besonders gefährdet ist. 
 
Wir bitten daher schon bei der Festlegung der Standorte einen Abstand von mindestens 15 m zwischen 
den Erdungsanlagen der geplanten Anlage und der Telekommunikationslinie der Telekom zu 
berücksichtigen.  
 
Sollte an den betreffenden Standorten Anschlüsse an das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt 
werden, bitten wir zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, mindestens 3 
Monate vor Baubeginn, mit uns in Verbindung zu treten. 
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Jedoch ist dabei zu beachten, dass in den Vorranggebieten Windenergie der Windenergie-
nutzung grundsätzlich der Vorrang einzuräumen ist und keine der Windenergienutzung ent-
gegenstehenden Nutzungen zugelassen werden dürfen (vgl. PS 6.5 (7) Z der Teilfortschrei-
bung des Kapitels 6.5 Energie RREP und § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG). Die Errichtung der PV-
Anlagen muss sich in dem Fall der Windenergie unterordnen bzw. darf diese nicht verun-
möglichen. Das o.g. Vorhaben muss diesem Anspruch gerecht werden. 
 
Erfolgt die Steuerung der Doppelnutzung von Wind- und Solarenergie in einem Vorrangge-
biet Wind über einen B-Plan, muss hier der uneingeschränkte und jederzeitige Vorrang der 
Windenergie sichergestellt sein. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf den auflösenden 
Bedingungen für Freiflächen-PV-Anlagen. 
 
Deshalb muss aus der Darstellung der Bauleitplanung eindeutig hervorgehen, dass es eine 
Mehrfachnutzung durch Wind- und Solarenergie gibt und die Solarenergie sich der Wind-
energie jederzeit unterzuordnen hat. Insofern sind sowohl die Bezeichnung des Bebauungs-
plans als auch der Inhalt von Flächennutzungs- und Bebauungsplan zu überarbeiten.  
 
Laut der Karte M 1:250.000 des LEP M-V sowie der Karte M 1:100.000 des RREP WM be-
findet sich der Vorhabenstandort im Vorbehaltsgebiet Tourismus (vgl. 4.6 (4) LEP M-V) bzw. 
im Tourismusentwicklungsraum (vgl. 3.1.3 (3) RREP WM) sowie im Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschaft (vgl. Programmsätze 4.5 (3) LEP M-V). Die genannten Programmsätze sind zu 
berücksichtigen. 
 
Bewertungsergebnis 
Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
vereinbar, sofern die Bezeichnung des Bebauungsplans als auch der Inhalt von Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplan dahingehend überarbeitet werden, dass der uneinge-
schränkte und jederzeitige Vorrang der Windenergie sichergestellt ist.  
 
Abschließender Hinweis  
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen für 
das Vorhaben nicht wesentlich ändern.  
 
Die Gebietskörperschaft wird gebeten, dem Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg ein Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskräftigen Planes zur Über-
nahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPlG zu übersenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
Gez. Iris Hansen 
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Hybridpark und die Festsetzung eines Sondergebiets Wind im Bereich der Schnittmenge 
des Vorranggebiets Wind 33/25 Suckow-Redlin und des B-Plans Nr. 7.  
 
Der Antragsteller wirft in diesem Kontext dem Regionalen Planungsverband vor, dem Ge-
genstromprinzip nicht nachgekommen zu sein. Aus hiesiger Sicht liegt kein Verstoß gegen 
das Gegenstromprinzip vor, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Verbands-
versammlung zur 4. Stufe der Beteiligung der Teilfortschreibung des RREP noch kein Ziel-
abweichungsbescheid vorlag und die Vereinbarkeit zwischen Wind- und Solarenergienut-
zung grundsätzlich realisierbar ist, siehe die Ausführungen oben. Darüber hinaus erfolgt die 
konkrete Prüfung, inwieweit das Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist, 
erst im Rahmen der Bauleitplanung. 
 
Laut der Karte M 1:250.000 des LEP M-V sowie der Karte M 1:100.000 des RREP WM be-
findet sich der Vorhabenstandort im Vorbehaltsgebiet Tourismus (vgl. 4.6 (4) LEP M-V) bzw. 
im Tourismusentwicklungsraum (vgl. 3.1.3 (3) RREP WM) sowie im Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschaft (vgl. Programmsätze 4.5 (3) LEP M-V). Die genannten Programmsätze sind zu 
berücksichtigen. 
 
Bewertungsergebnis 
Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
vereinbar, sofern Flächennutzungs- und Bebauungsplan dahingehend überarbeitet werden, 
dass innerhalb des Vorranggebietes Windenergie der uneingeschränkte und jederzeitige 
Vorrang der Windenergie sichergestellt ist.  
 
Abschließender Hinweis  
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die zuständige Ge-
nehmigungsbehörde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen für 
das Vorhaben nicht wesentlich ändern.  
 
Die Gebietskörperschaft wird gebeten, dem Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg ein Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskräftigen Planes zur Über-
nahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPlG zu übersenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
Gez. Iris Hansen 
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Carmen  Spiering I Geschwister-Scholl-Stra§e 17 I 19376 Siggelkow 

Amt Eldenburg-LŸbz 

Per email: info@amt-eldenburg-luebz.de 

          Siggelkow, 31.01.2025 

Beschluss des Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr.  7 ãSolarfeld RedlinÒ 
Hier:  Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren des Amtes Eldenburg LŸbz, sehr geehrte BŸrgermeisterin der 
Gemeinde Siggelkow und sehr geehrte Gemeindevertretung der Gemeinde Siggelkow, 

ZunŠchst mšchte ich mich bedanken fŸr den Hinweis, dass ich mich als Einwohnerin der Gemeinde 
Siggelkow, zu dem Bauvorhaben Nr. 7 ãSolarfeld RedlinÒ  Šu§ern darf. Das mšchte ich nun mit 
diesem Schreiben machen und hoffe, dass ich noch in der gesetzten Frist liege. Ich sende dieses 
Schreiben an die Email, die in der frŸhzeitigen …ffentlichkeitsbeteiligung des Vorentwurfes des 
Bebauungsplanes Nr. 7 ãSolarfeld RedlinÒ angegeben ist. Dieses Schreiben hat dann trotz meiner 
fehlenden Unterschrift seine GŸltigkeit. Bitte berŸcksichtigen Sie, dass ich kaum Kenntnisse habe wie 
eine Stellungnahme aus Ihrer Sicht formuliert und strukturiert sein muss, um als solche anerkannt zu 
werden. Daher bitte ich darum, auch in Anbetracht der kurzen Zeit, die mir zur VerfŸgung stand, 
dieses Schreiben als Stellungnahme anzuerkennen.  

Am Donnerstag, 23.01.2025 wurde ich als Einwohnerin der Gemeinde Siggelkow darŸber informiert, 
dass bereits seit geraumer Zeit ein Solarfeld im SŸden der Ortschaft Redlin und im SŸdosten des 
Treptowsees in der Gemarkung Redlin, Flur 5 und Flur 6 geplant ist und nun der Beschluss 
unterschrieben werden soll.  

Ich mšchte mich gegen das Bauvorhaben aussprechen aus folgenden GrŸnden: 

1. Die Einwohner hŠtten von Anfang an aktiv von den gewŠhlten Vertretern der Gemeinde 
Siggelkow mit  ins Boot geholt werden mŸssen. Ich Þnde, dass bei Ÿberdimensionalen 
Bauvorhaben, die die Gemeinde in Kooperation mit weltweit  agierenden Unternehmen wie 
Enertrag SE handeln, die Einwohner informiert werden mŸssen, dass sie sich dazu Šu§ern kšnnen. 
Das haben die BŸrgermeisterin sowie die Gemeindevertreter bereits im Jahr 2022 versŠumt. Die 
GrŸnde hierfŸr wŸrde ich gerne erfahren. Ich habe erst in der Einwohnerversammlung erfahren, 
dass es šffentliche Gemeinde-Sitzungen gibt. Aber bis dato wurde mir nichts davon erzŠhlt. 
Stattdessen wurde ich als Einwohnerin immer nur mit den Entscheidungen konfrontiert. Ich bitte 
dies zu prŸfen und mir mitzuteilen. 

2. Zur Zeit der EinzŠunung wŠhrend der ASP habe ich beobachten kšnnen wie die dort lebenden 
Wildtiere  ihren vertrauten Lebensraum verloren haben und teilweise in Panik auf und ab liefen, 
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um mšglichen Gefahren zu entkommen. Mir  wurde gesagt, dass Wildtiere  (Rehe aber keine 
Wildschweine, Hasen, etc.) bis zu 2 Meter hoch springen kšnnen und es nicht schlimm sei, wenn 
sie mal eben nicht wissen wo es lang geht. Gleichzeitig lie§ der Naturschutzbund die 
RechtmŠ§igkeit des Zaunbaus prŸfen, wegen der hohen Verletzungsgefahr der Tiere. Wie hoch 
werden die ZŠune, um den Solarpark zu schŸtzen? Vor was muss eigentlich ein Solarpark 
geschŸtzt werden? Gibt es Menschen, die in solche Gebiete einbrechen und was klauen? Wird 
die Sicherheit der Einwohner durch Diebstahl und Vandalismus eingeschrŠnkt? Ich bitte die 
langfristigen Folgen zu prŸfen und mir mitzuteilen. 

3. Ich bitte um ErklŠrung: einerseits werden in der Erntezeit WŠrmebilddrohnen genutzt, um die 
Rehkitze vor den gro§en Scheren der Landmaschinen zu schŸtzen und an anderer Stelle wird  
ihnen Lebensraum genommen. Hundehalter werden aufgefordert ihren Hund anzuleinen, wenn 
die BodenbrŸter in den Wiesen sind oder der Nachwuchs der Wildtiere  einem besonderen Schutz 
unterliegt. Mir  als Mensch wird  immer das GefŸhl gegeben, die Tiere zu stšren und dann werden 
WindrŠder und Solarfelder en masse gebaut. Ein StŸck Erde, das die Wildtiere  seit Generationen 
nutzen und jeden Weg und Winkel  auswendig kennen, wird  ihnen genommen. Wo sollen sie 
zukŸnftig leben? Welche Folgen haben die Bebauungen langfristig fŸr das …kosystem? Diese Art 
des Umgangs mit Tieren passt fŸr mich nicht zusammen. Ich bitte die langfristigen Folgen zu 
prŸfen und mir mitzuteilen. Im Zweifel den Tierschutzbund oder Naturschutzbund 
miteinbeziehen.  

4. Mir  erscheint auch der Treptower See als ein wichtiges Biotop. Ich mšchte einwenden, dass durch 
die Trockenlegung, durch die Kollektoren und die Fundamente, die dafŸr gesetzt werden mŸssen, 
das Gleichgewicht dort durcheinander geraten kann. Unsere Gegend ist durch Trockenheit und 
viele WaldbrŠnde (Aussagen der hiesigen Feuerwehr) geprŠgt und anfŠllig. Das wird  am Treptower 
See wahrscheinlich nicht anders sein. Wurde dies genau ŸberprŸft? Muss deswegen das 
Feuerwehrhaus der Gemeinde Siggelkow vergrš§ert und verbessert werden? Um mšgliche BrŠnde 
abzufedern? Ich habe verstanden, dass der Solarbetreiber sich dem Thema generell gewidmet hat 
und sie wohl  auch die Kleintiere beachten beim Zaunbau. Das ist ja schlichtweg nicht mšglich,  
alles zu berŸcksichtigen, wenn man sich auf die Sonnenlage konzentrieren muss. Und wie gro§ 
oder klein ist ein Kleintier? Ich stelle mir jetzt schon vor, dass der Wolf  hier den Bestand rauben 
und tšten wird.  Dann sind alle JŠger in Panik und der Wolf  wird  zum Feind erklŠrt und zum Tšten 
freigegeben. Ich bitte die langfristigen Folgen zu prŸfen und mir mitzuteilen 

5. Die Kollektoren blenden bei Sonneneinstrahlung. Hat das Einwirkung auf die LuftatmosphŠre? 
Gibt es †berhitzungen? Welche Schadstoffe werden ãausgedŸnstetÒ, die Auswirkungen auf die 
Luft und Lebewesen haben? Ich bitte die langfristigen Folgen zu prŸfen und mir mitzuteilen. 

6. Wie sicher sind die Kollektoren bezŸglich Naturgewalten (Starkregen, Hochwasser, Hagel, 
Blitzeinschlag, Tornado, Waldbrand)? Diese Gegend ist anfŠllig fŸr Wurzel- und FlŠchenbrand 
(laut Aussage der hiesigen Feuerwehr). Wer kommt fŸr mšgliche SchŠden auf, wenn eine 
Umweltkatastrophe o. €.   Auslšser fŸr den Brand der Kollektoren und der WaldßŠche ist? Sind die 
Kollektoren 100% sicher und belasten nicht die Umwelt  im Schadensfall? Ich beziehe mich auf 
die Luft im Brandfall. Ich wei§, dass die Kollektoren auf ihre Sicherheit geprŸft werden. Aber 
werden sie auf jedes Wetter geprŸft? Und werden sie Stichprobenartig geprŸft? Es kšnnten also 
schadhafte Kollektoren dazwischen sein? Ich bitte dies zu prŸfen und mir mitzuteilen. 



7. Ein persšnlicher Eindruck: Ich vermute, dass MV und Brandenburg aufgrund seiner niedrigen 
Bevšlkerungsdichte fŸr den Ausbau von WindrŠdern und Solar-Anlagen genutzt wird.  DarŸber 
hinaus gibt es viele EU Fšrdergelder fŸr den Ausbau in diesen BundeslŠndern. EU-Gelder, die den 
Landwirten gestrichen wurden, werden nun an anderen Stelle ausgegeben und zwingen 
Landwirte zum Verkauf oder Verpachten von sogenannten BrachlandßŠchen. Da muss sich die 
Politik hinterfragen. Ich bitte dies zu prŸfen und mir mitzuteilen.  

8. Gleichzeitig wird  fŸr dieses Bundesland Werbung gemacht, damit Touristen hier herkommen. Die 
Gemeinde Siggelkow versucht fŸr den Touristen/Urlauber/Einwohner ein schšner Ort zu werden: 
Baut neue BrŸcken, Wanderwege sollen ausgebaut werden und weitere Ideen sollen diesen Ort 
fŸr Touristen und Einwohner attraktiv machen. Ich wage es zu bezweifeln, dass Touristen sich 
Solarfelder anschauen mšchten. Es wird  auch sonst keinen Anreiz mehr geben, hier her zu 
kommen oder hier zu ziehen, wenn kaum noch pure Natur da ist, sondern Industrielandschaften. 
Ich bitte dieses Vorgehen zu ŸberprŸfen und mir mitzuteilen.  

9. In wiefern kann sich au§erdem so ein Solarfeld auf die hiesigen Immobilienpreise und sonstige 
Steuern auswirken? Ich bitte die langfristigen Folgen zu prŸfen und mir mitzuteilen.   

10. Ich lese hŠuÞger wie froh man hier ist, dass es noch Stšrche und andere seltene Vogelarten gibt, 
die im Sommer uns die Ehre erweisen. Man ist auch traurig, wenn der Nachwuchs stirbt oder sich 
schwer verletzt. Ich bitte zu ŸberprŸfen in wiefern der Ausbau von Solar und Windkraft, Einßuss 
auf die Gesundheit der Tiere und Menschen hat. Die Stšrche von morgen sind die Dinos von 
gestern? Ich bitte dies zu ŸberprŸfen und mir mitzuteilen.  

11. Jegliche Lebens- und WohnqualitŠt wird  den Einwohnern genommen. Insbesondere fŸr Kinder 
mŸssen neue Orte kreiert werden, wenn die Natur eingezŠunt wird  und sie nicht mehr frei spielen 
kšnnen. Nicht  alle Familien haben einen Garten am Haus. Siggelkow hat noch nicht mal einen 
gut ausgebauten Spielplatz. Hšre ich so oft, dass zu wenig fŸr die Kinder da ist. Der Treptower 
See ist aufgrund der WindrŠder und Quadfahrer kein attraktiver Badeort mehr. Steht das Geld 
Ÿber dem Leben von Mensch und Tier? Ich bitte dies zu prŸfen und mir mitzuteilen. 

12. Mittlerweile  hat schŠtzungsweise jeder dritte Haushalt Ÿberdimensionierte SolardŠcher installiert. 
Ich kenne nicht die Halbwertzeit von Kollektoren. Aber ich stelle mir jetzt schon vor wie in 20 
oder 30 Jahren das ãRecycling-SystemÒ zusammenbricht, wenn die Kollektoren ausgetauscht 
werden. Falls sie Ÿberhaupt ausgetauscht werden. Die Solarfeldbetreiber kšnnten ja vergessen die 
Kollektoren zurŸckzubauen, wenn sie wissen, dass es sowieso Brachland ist. 

13. DarŸber hinaus ist die LŠrmbelŠstigung, die durch die Arbeiten entstehen eine dauerhafte 
BelŠstigung fŸr Mensch und Tier. Ich bitte zu ŸberprŸfen welche langfristigen Auswirkungen das 
auf die Entwicklung der Wildtiere  haben kann, wenn sie zum Beispiel zu Brutzeiten stŠndig 
gestšrt werden.  

14. An welcher Stelle wird  der Gleichstrom, der in den Kollektoren ist, durch den Wechselrichter in 
Wechselstrom umgewandelt? In meiner Internetrecherche habe ich auf die Schnelle keine 
hilfreichen Informationen erhalten. Ich bitte hier um entsprechende Informationen. Und ich 
mšchte darauf hinweisen, dass Frequenzen dieser Art (Wechselstrom) erwiesenerma§en schŠdlich 
fŸr den Organismus von Lebewesen sind. Auch Pßanzen und Wasser.  



In diesem Sinne mšchte ich mitteilen, dass es wie in so vielen FŠllen wahrscheinlich nicht reichen 
wird,  wenn MV 5000h FlŠchen fŸr Solarfelder bereitstellt. Es ist nur der Anfang und das Klima wird  
damit nicht gerettet, wenn dafŸr Lebensraum fŸr Mensch und Tier zugebaut wird.    

Die Natur muss weichen, um das Klima zu retten. Ein Widerspruch in sich. Ich habe noch in der 
Schule gelernt, dass CO2 sehr wichtig  fŸr die Natur, Mensch und Tier sei. Und es gibt auch 
GewŠchshŠuser, die mit CO2-Zugabe das Pßanzenwachstum fšrdern. Bitte ŸberprŸfen Sie 
grundsŠtzlich, ob Solarfelder tatsŠchlich ein guter Beitrag zur Vermeidung von hohen Temperaturen 
und Hitzewellen sind.  Ausgerechnet das trockenste Bundesland sucht man sich ausÉ   

Mit  freundlichen GrŸ§en 

Carmen Spiering 
(Dieses Schreiben ist auch ohne Unterschrift gŸltig) 

cz
Hervorheben
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